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An den Grossen Rat 16.5091.02 

 
JSD/P165091 
 
Basel, 6. April 2016 
 
Regierungsratsbeschluss vom 5. April 2016 
 
 
 

Interpellation Nr. 22 von Eric Weber betreffend «verbotene Pegida-
Demo in Basel - Wann darf Grossrat und Parteipräsident Eric We-
ber endlich in Basel demonstrieren?»  
 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 9. März 2016) 
 

„Es ging durch alle Medien der Schweiz. Grossrat Eric Weber darf in Basel seine Pegida-Demo auch 
2016 nicht abhalten. Sie wurde verboten. 
Der Sturm der Entrüstung ist sehr sehr gross. Eric Weber bekommt sehr viele Rückläufe von Leuten 
die folgendes sagen: „So geht es nicht. Jeder Linke darf in Basel seine Demo machen. Jeder Auslän-
der oder noch schlimmer jeder Asylant darf in Basel demonstrieren. Nur nicht unser Grossrat Eric We-
ber." Es ist klar, dass ein solches Verhalten der Polizei mir immer mehr und mehr Wähler zuspielt. Ich 
brauche gar keinen Wahlkampf mehr machen. Die Wähler sind automatisch da. 
Eric Weber will aber eine Demo in Basel haben. Eric Weber sagt, das ist ein Menschenrecht. Eric We-
ber will nun unter dem Namen „Wir sind Basel" eine neue Demo in Basel anmelden und .dann auch 
durchführen. 
1. Wie sieht es konkret aus, für die von Grossrat Eric Weber angemeldete Demo „Wir sind Basel"? 

Kann diese am 16. März, 17 Uhr, vor dem Rathaus statt finden? 
2. Warum wurde die Pegida-Demo vom 3. Februar 2016 verboten? 
3. Warum genehmigt die Polizei eine Pegida-Demo auf dem Marktplatz und auf dem gleichen 

Marktplatz eine Gegen-Demo? Das kann doch nie gut gehen. War das Absicht der Polizei, damit 
man dann beide Demos absagen kann? 

4. Wenn Eric Weber seine Demo auf dem Marktplatz abhalten kann (es wäre wie ein Weltwunder, 
Eric Weber glaubt noch nicht daran), wäre es dann möglich, die Polizei fest dazu zu verpflichten, 
dass die Gegendemo zu Eric Weber nicht auf dem Marktplatz, sondern auf dem Claraplatz oder 
in der Langen Erle statt finden würde? 
Eric Weber“ 

 
Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 
 
1. Wie sieht es konkret aus, für die von Grossrat Eric Weber angemeldete Demo „Wir sind Ba-

sel"? Kann diese am 16. März, 17 Uhr, vor dem Rathaus stattfinden? 
Schlecht, denn am 16. März fand vor dem Rathaus keine «Wir sind Basel»-Kundgebung statt. 
 
2.  Warum wurde die Pegida-Demo vom 3. Februar 2016 verboten? 
3.  Warum genehmigt die Polizei eine Pegida-Demo auf dem Marktplatz und auf dem gleichen 

Marktplatz eine Gegen-Demo? Das kann doch nie gut gehen. War das Absicht der Polizei, da-
mit man dann beide Demos absagen kann? 

Der Regierungsrat verweist auf die Beantwortung Interpellation von Oswald Inglin betreffend «Bewilligung 
resp. Verbot einer Pegida-Demonstration und Gegendemonstration am 3. Februar in Basel». 
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4.  Wenn Eric Weber seine Demo auf dem Marktplatz abhalten kann (es wäre wie ein Weltwunder, 
Eric Weber glaubt noch nicht daran), wäre es dann möglich, die Polizei fest dazu zu verpflich-
ten, dass die Gegendemo zu Eric Weber nicht auf dem Marktplatz, sondern auf dem Claraplatz 
oder in der Langen Erle statt finden würde? 

Davon sieht der Regierungsrat ab. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
 
 
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


